
An die EEiinnllaauuffsstteemmppeell  ddeerr  SScchhuullee 
Abteilung ladinische Bildungs- und Kulturverwaltung 
Bindergase 29 
39100 Bozen 
E-Mail: repartiziun-scola-cultura-ladina@provinz.bz.it 
 
 
ANTRAG UM DIENSTAUSTRITT/DIENSTVERLÄNGERUNG AB DEM 1. SEPTEMBER _______________ 
 

Der/Die Unterfertigte 

 
__________________________________________________, geboren am _________________________ 

in __________________________, (Steuerkodex) _____________________________________________, 

wohnhaft in ____________________________, Gemeinde ______________________________________, 

Adresse _______________________________________________________________________________, 

Telefonnummer ________________________; E-Mail-Adresse___________________________________. 

(Staatsbürgerschaft) ________________________;     Zutreffendes bitte ankreuzen: 

Lehrperson mit  unbefristetem Arbeitsvertrag oder mit  befristetem Arbeitsvertrag an der  

 Grundschule,  Mittelschule,  Oberschule; 

 Klassenlehrer/in an der Grundschule;  Italienischlehrer/in an der Grundschule;  Religionslehrer/in 
 
Religionslehrperson mit Einstufung an/am __________________;  

 Wettbewerbsklasse _________________; 

Bildungsniveau:  Matura,  Doktorat,  anderes ___________________________________________; 

Aufnahme in die Stammrolle am __________________________;  

Art der Arbeitszeit:  Vollzeit,  Teilzeit oder  Pension/Teilzeit mit folgender Wochenstundenanzahl ___ 

beantragt hiermit (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

 den Dienstaustritt zum oben genannten Termin mit Pensionsanspruch - „Pension Quota 100“; 

 den Dienstaustritt zum oben genannten Termin mit Pensionsanspruch - „Pension Quota 102“; 

 den Dienstaustritt zum oben genannten Termin mit Pensionsanspruch - „Pension Quota 103“; 

 den Dienstaustritt zum oben genannten Termin mit Pensionsanspruch - „Frühpension“; 

 den Dienstaustritt zum oben genannten Termin mit Pensionsanspruch - „Alterspension“ – auf Anfrage; 

 den Dienstaustritt zum oben genannten Termin mit Pensionsanspruch - „Option für Frauen“  
(mindestens 35 Beitragsjahre und Alter von 58 Jahren bis zum 31.12.2021); 

 den Dienstaustritt zum oben genannten Termin mit Pensionsanspruch – Option für Frauen, die an sub-
jektive Voraussetzungen gebunden ist“ (mindestens 35 Beitragsjahre und Alter von 60 Jahren bis 
zum 31.12.2022 oder mindestens 35 Beitragsjahre und Alter von 61 Jahren bis 31.12.2023) 

 den Dienstaustritt zum oben genannten Termin mit Pensionsanspruch und gleichzeitige Weiterarbeit in 
Teilzeit (Teilzeitpension). Für den Fall, dass die Teilzeitarbeit nicht gewährt werden kann (Stellenverlie-
rer, Überschreitung des Teilzeitkontingents), beantrage ich den  vollständigen Dienstaustritt -  den 
vollständigen Verbleib im Dienst; 

 den Dienstaustritt zum oben genannten Termin ohne Pensionsanspruch; 

 die Dienstverlängerung für das Schuljahr 2025/2026;; 

 den Widerruf bereits eingereichter Gesuche ((nniicchhtt  zzuulläässssiigg  iimm  FFaallll  ddeerr  bbeerreeiittss  eerrffoollggtteenn  GGeenneehhmmiigguunngg  
ddeerr  „„RReedduuzziieerruunngg  ddeerr  UUnntteerrrriicchhttsszzeeiitt““  llaauutt  AArrttiikkeell  1155  ddeess  EEiinnhheeiittsstteexxtteess  ddeerr  LLaannddeesskkoolllleekkttiivvvveerrttrrääggee  ffüürr  
ddaass  LLeehhrrppeerrssoonnaall  vvoomm  2233..  AApprriill  22000033,,  iinn  ggeelltteennddeerr  FFaassssuunngg)).. 

und erklärt, für den Fall der Feststellung, dass die Voraussetzungen für den Pensionsanspruch nicht 
vorliegen (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 vom Dienst austreten zu wollen;  im Dienst verbleiben zu wollen. 
 
_________________ ____________________________________ 
Datum Unterschrift 
 
Datenschutz 



Die Daten werden von der Schule und der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, in ihrer Funktion als Rechtsinhaber der Daten, auch in 
elektronischer Form, für die Verwaltung des Arbeitsverhältnisses verarbeitet. In der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol sind die Direkto-
ren der Abteilungen 18 und 4 verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, auf Schulebene die Schulführungs-
kräfte. Der Lehrperson stehen die Rechte gemäß Art. 7-10 des Legislativdekretes Nr. 196/2003 zu. 


